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Vorlage Nr. 223/18/1 

 
 
 

Betreff: 
 

Trägerauswahl für die neue Kita an der Ecke Bergstr./Sandkampstr. 

  
Status: öffentlich 

 

Beratungsfolge 

Jugendhilfeausschuss 20.09.2018 Berichterstattung durch: Herrn Gausmann 
Frau Wiggers 

 Abstimmungsergebnis    

TOP einst. mehrh. ja nein Enth. z. K. vertagt verwiesen an: 

         

Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt 

Leitprojekt 1.1 Bildung 
Produkt 2102 Tageseinrichtungen für Kinder 

 
Finanzielle Auswirkungen 
 

 Ja  Nein 
 einmalig  jährlich  einmalig + jährlich 

 
 

Ergebnisplan   Investitionsplan 
 

Erträge        € Einzahlungen       € 
Aufwendungen        € Auszahlungen 262.500 € 
Verminderung Eigenkapital       € Eigenanteil 262.500 € 
 
 

Finanzierung gesichert 
 

 Ja  Nein 
durch 

 Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt 2102-01 
 sonstiges (siehe Begründung) 
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Vorlage Nr. 223/18/1 
 
Beschlussvorschlag/Empfehlung: 
  
Der Jugendhilfeaussschuss beschließt:  
 

1. Die Trägerschaft für die neue Kita an der Ecke Bergstr./Sandkampstr. wird an die 
AWO Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen, Clemensstr. 2-4 in 45699 Herten, 
vergeben. Die neue Kita soll zum 01.08.2020 ihren Betrieb aufnehmen und die 
Gruppenformen 2 x I, 1 x II und 1 x III anbieten. 

 
2. Zur Einrichtung und Ausstattung der neuen Kita erhält die AWO Unterbezirk 

Münsterland-Recklinghausen vorbehaltlich der Beschlussfassung zum Haushaltsplan 
2019 einen Zuschuss von 262.500 €. 

 
 
 
 
Begründung: 
  
Die Verzögerung beim Bau der neuen Kita führt zu einer Anpassung des Beschlussvorschla-
ges. 
 
Abweichend von der bisherigen Planung kann der Neubau der Kita an der Ecke 
Bergstr./Sandkampstr. nicht mehr rechtzeitig bis zum 01.08.2019 fertiggestellt werden. Die 
Kita soll jetzt zum 01.08.2020 ihren Betrieb aufnehmen. 
 
Die AWO Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen ist über die Verzörgerung informiert und 
hält an Ihrer Bewerbung fest. 
 
Die kath. Pfarrgemeinde St. Antonius hat sich bereit erklärt, die drei mobilen Raumsysteme 
an ihren Kitas, zu deren Ablösung die neue Kita benötigt wird, jeweils ein Jahr länger zu 
betreiben. 
 
Der Zuschuss zur Einrichtung und Ausstattung der neuen Kita wird nun auch erst in 2020 
notwendig. Bei den Haushaltsplanberatungen für 2019 kann der Betrag von 262.500 € nun 
statt in 2019 erst in 2020 eingestellt werden. 
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